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Der im September in Kraft 
getretene 10. Rundfunk-
staatsvertrag beauftragt die 
Landesmedienanstalten 
(www.alm.de) eine Gewinn-
spielsatzung für Fernsehen 
und Radio zu erlassen. Die 
Kommission für Zulas-
sung und Aufsicht (ZAK)
legt jetzt einen Entwurf für 
die neuen Gewinnspielre-
geln vor, die Verbraucher 
vor unseriösen Angeboten 
schützen soll. Verstöße kön-
nen in Zukunft auch geahn-
det werden. TV- und Radio-
veranstalter, die sich nicht 
an die neue Satzung halten, 
drohen Geldbußen bis zu 
500.000 Euro.

„Mit dem Entwurf der Ge-
winnspielsatzung wollen 
wir schwarzen Schafen ei-
nen Riegel vorschieben, 
die mit zum Teil unseriösen 
Methoden Verbrauchern 
das Geld aus der Tasche 
ziehen. Gleichzeitig sollen 
aber Gewinnspiele im Ra-
dio und Fernsehen nach wie 
vor möglich sein“, betont 
Thomas Langheinrich, 
Vorsitzender der ZAK und 
Präsident der Landesanstalt 
für Kommunikation Baden-
Württemberg (LFK). Beson-
ders Kinder und Jugendliche 
sollen vor Abzock-Spielen 
geschützt werden. Der Ent-

wurf sieht vor, dass Min-
derjährige in der Regel 
nicht mehr an Gewinnspie-
len teilnehmen dürfen. Ge-
winnspiele, die sich direkt 
an Kinder und Jugendliche 
richten sollen verboten wer-
den, es sei denn sie sind un-
entgeltlich. Weitere Punkte 

des Entwurfs befassen sich 
mit der Veröffentlichung 
der Teilnahmebedingungen, 
einer verschärften Informa-
tionspfl icht der Teilnehmer 
zu den Gewinnchancen so-
wie Auskunfts- und Vorla-
gepfl ichten der Veranstalter 
gegenüber den zuständigen 
Behörden. (al)

Obwohl oder gerade weil die 
Immobilienkrise zur Zeit die 
Finanzmärkte erschüttert, 
macht sich der Süddeut-
sche Verlag München an ei-
nen neuen Titel zum Thema 
„REAL ESTATE business“. 
Die Event TV Fernseh-
produktions GmbH Berlin 
lässt sich von der Krisen-
stimmung ebenfalls nicht 
anstecken und präsentiert 
neben der „Nacht der Näch-
te“ auch den Titel „Anlegen 
anders“. Auch bei den Man-
danten von Rechtsanwältin 
Bettina Krause ist positives 
Denken angesagt. Sie for-
dern: „Weck den Millionär 
in dir“.

Die Spieleindustrie muss 
sich zur Zeit wohl noch 
keine Sorgen machen. Der 
Bundesverband Informa-
tionswirtschaft, Telekom-
munikation und neue Me-
dien BITKOM verkündete 
jüngst für das erste Halbjahr 
2008 Rekordwerte im Markt 

der Computerspiele und ein 
Umsatzplus von 20% zum 
Vorjahr. Entsprechend viel-
fältig präsentieren sich auch 
die Spiele-Titel in dieser 
Ausgabe des Titelschutz An-
zeigers. Die Prime Games 
Production GmbH & Co. 
KG in Kirchheim/Teck 
sucht einen verborgenen 
Kontinent „20.000 Meilen 
unter dem Meer“ und die 
Mandanten der Hofer Kanz-
lei Siller Reuter Semmler
planen mit „HD World“ eine 
neues „kostenloses High Def 
Magazin für Filme, Games 
und Hardware“. 

Die Kölner Spieleentwickler 
der Bright Future GmbH
machen sich dagegen Sorgen 
um die Umgangsformen ihrer 
Community und planen di-
gitale Trainingseinheiten im 
Sinne des Freiherrn von Knig-
ge. Geplant sind u.a. „Knigge 
- Der Benimm-Coach“ und 
„Knigge - Der Trainer für Stil 
und Etikette“. (al)
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VG Wort will Verfassungsbeschwerde einlegen

HansOLG: Win Race setzt sich gegen Buchmacher durch

Die Hamburger Win Race 
Pferderennen Vermark-
tungs GmbH konnte zwei 
einstweilige Verfügungs-
verfahren vor dem Hansea-
tischen Oberlandesgericht 
für sich entscheiden. Die 
Buchmacher forderten auf 
dem Rechtsweg eine dau-
erhafte Belieferung mit den 
TV-Lifebildern des Pfer-
desport-Vermarkters Win 
Race, allerdings ohne die 
Konditionen der Rennver-
eine als Inhaber der TV-
Rechte anerkennen zu müs-
sen. Die Hamburger Richter 
wiesen die Forderung nun 
ab.

Dr. Heidi Wrage-
Molkenthin, Kanzlei CMS 
Hasche Sigle Hamburg, 
stand dem Pferdesport-Ver-

markter bei dieser Entschei-
dung zur Seite. Win Race ist 
nun nicht mehr verpfl ichtet 
einzelnen Buchmachern so-
wie einem ihrer Verbände 
Livebilder von Pferderennen 
für ihr Wettgeschäft zur Ver-
fügung zu stellen.

Tim Linden, Win Race-Jus-
tiziar, macht allerdings deut-
lich, dass das Unternehmen 
auf die Buchmacher zuge-
hen möchte: „Es ist uns sehr 

wichtig, die Buchmacher als 
Vertriebspartner für unsere 
Wettprodukte im Trabrenn-
sport zu behalten. Um diese 
Sportart aber langfristig auf 
eine gesunde wirtschaftliche 
Basis zu stellen, ist es not-
wendig, dass Buchmacher 
Pferdewetten ihrer Kunden 
in die Wettpools der Renn-
vereine, den so genannten 
Totalisator, vermitteln.“ 

Der Trabrennsport in 
Deutschland fi nanziere sich 
ausschließlich über die Ein-
nahmen aus dem eigenen 
Wettgeschäft am Totalisa-
tor. Wenn die Buchmacher 
nach dem OLG-Urteil das 
ihnen unterbreitete Angebot 
von Win Race zur Koopera-
tion annähmen, würden sie, 
so Linden, auch umgehend 

wieder Bewegtbilder von 
den Trabrennbahnen auf ihre 
Bildschirme erhalten. Das 
Unternehmen berät deutsche 
Rennvereine und vermarktet 
die Rechte der Trabrennver-
eine in Berlin-Mariendorf, 
Dinslaken, Gelsenkirchen, 
Mönchengladbach, Mün-
chen-Daglfi ng und Strau-
bing. Win Race tritt zudem 
als Partner der schwedischen 
ATG und anderer europä-
ischer Organisationen des 
Pferderennsports auf. (al)

HansOLG
AZ: 1 Kart-U 2/08
und 1 Kart-U 6/08 

Die Verwertungsgesell-
schaft Wort München sieht 
in dem am 2. Oktober veröf-
fentlichten Urteil des Bun-
desgerichtshofs, wonach 
für PCs bis Ende 2007 keine 
Urheberrechtsvergütungen 
zu zahlen sind, eine erheb-
liche Ungleichbehandlung 
von Urhebern. Die VG 
WORT hatte in dem Rechts-
streit von einem Compu-
terhersteller Auskunft über 
die Anzahl der verkauften 
PCs verlangt und die Fest-
stellung beantragt, dass die 
beklagte Computerfi rma ihr 
für jedes dieser Geräte eine 
Vergütung von 30 Euro zu 
zahlen habe. Der BGH hat 
die Klage nun abgewiesen.

Für PCs bestünde keine Ver-
gütungspfl icht nach §54a 
Abs. 1 Satz 1 UrhG a.F., 

weil diese Geräte nicht im 
Sinne dieser Bestimmung 
zur Vornahme von Ver-
vielfältigungen durch Ab-
lichtung eines Werkstücks 
oder in einem Verfahren 
vergleichbarer Wirkung be-
stimmt seien. Mit einem PC 
könnten, so die Begründung 
der Karlsruher Richter, we-
der allein noch in Verbin-
dung mit anderen Geräten 
fotomechanische Vervielfäl-
tigungen wie mit einem her-
kömmlichen Fotokopierer 
erstellt werden.

VG WORT-Vorstand Prof. 
Dr. Ferdinand Melichar 
gab sich hiermit nicht zu-
frieden. „Wie bereits im 

Drucker-Urteil von 
Dezember 2007 
steht der BGH 
auch jetzt auf dem 

Standpunkt, dass Kopien 
nur dann vergütungspfl ich-
tig sind, wenn sie von Pa-
pier zu Papier angefertigt 
werden, also gedruckte Pu-
blikationen wiederum auf 
Papier vervielfältigt wer-
den. Veröffentlicht ein Au-
tor einen Aufsatz in einer 
gedruckten Fachzeitschrift, 
erhält er hierfür eine Ko-
piervergütung, veröffent-
licht er denselben Artikel 
aber auf CD-ROM oder 
im Internet, geht er leer 
aus. Dies ist eine eklatante 
Ungleichbehandlung aller 
Autoren, deren Werke auf 
elektronischem Weg publi-
ziert und von Nutzern an-
schließend digital auf PCs 

zur privaten Nutzung ge-
speichert werden“, erklärte 
Prof. Melichar nach der Ur-
teilsverkündung und kün-
digte an: „Die VG WORT 
wird darum – wie bereits 
gegen das Drucker-Urteil 
– Verfassungsbeschwerde 
einlegen.“ Erfreulich fand 
der VG WORT-Vorstand 
die Klarstellung des BGH, 
dass seit Januar 2008 ein, 
im verhandelten Fall aber 
noch nicht anzuwendender, 
Vergütungsanspruch für 
sämtliche Gerätetypen 
gilt, die zur Vornahme von 
bestimmten Vervielfälti-
gungen zum eigenen Ge-
brauch benutzt würden. (al)

BGH vom 02. 10 2008
AZ: I ZR 18/06-PCs
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Gemäß § 5 III MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für

DATEV Web-Radar

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 
Kombinationen und Wortverbindungen für Computerprogramme, Handbü-
cher, Druckereierzeugnisse, Datenträger aller Art, elektronische und digi-
tale Medien, Netzwerke, CD-ROM, DVD, CD-i, Offl ine- und Online-Dienste 
sowie sonstige Medien.

DATEV eG,
Paumgartnerstraße 6-14, 90429 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

360 Live
360 Media
360 Music
360 TV
360 Converter
360 Videos
360 Movies
360 M
360 Radio
360 Podcast

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Softwareerzeugnisse, Druckereier-
zeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, Offl ine- und Onlinedienste und sonstige Onlinemedien.

Yelsi AG,
Obersecki 5, 6318 Walchwil, Schweiz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich im Auftrag einer Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

PICASSOS FRAUEN
PICASSO UND SEINE FRAUEN
PICASSO UND DIE FRAUEN
PICASSO‘S WOMEN
PICASSO AND HIS WOMEN
PICASSO AND THE WOMEN
WOMEN OF PICASSO

in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwand-
lungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen, Abkürzungen, Dar-
stellungsformen, grafi schen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen 
Zusätzen in sämtlichen Medien, einschließlich Ton- und Bildtonträger, 
Hörfunk, Film, Fernsehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nut-
zung als Titel für Film-, Fernsehen- und Videoproduktionen aller Art) und 
sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich 
Off-line- und On-line-Dienste, sonstige audiovisuelle, elektronische und di-
gitale Medien, sowie Software-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und 
Datenträger aller Art, wie VHS und DVD, Telekommunikationsdienstleistun-
gen (einschließlich Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Literatur- und 
Druckerzeugnisse aller Art und Form, Merchandising, öffentliche Veran-
staltungen, Dienstleitungen, sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- und 
Internet.

Rechtsanwalt Knut Dierks,
Fuggerstraße 33, 10777 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Superdick gegen Superdünn

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen und Schrift-
arten, in allen Medien, insbesondere Fernsehen, Hörfunk, Film, Internet, 
Bild-,Ton- und Datenträger aller Art, Softwareerzeugnisse, Spiele, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-Rom, 
CD-I, DVD, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Endemol Deutschland Holding GmbH,
Am Coloneum 3-7, 50829 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Bürgerzeitung Wangen - Westallgäu

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Werbehaus Wangen GmbH & Co. KG,
Lindauer Straße 9, 88239 Wangen im Allgäu

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Gastronomiepraxis

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Directa Buldt Fachverlag,
Lübecker Straße 8, 23611 Bad Schwartau
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Gemäß § 5 III MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für

Mandantenfernbetreuung
Mandanten-Fernbetreuung
Abschlussprüfung Branchenbenchmarks

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 
Kombinationen und Wortverbindungen für Computerprogramme, Handbü-
cher, Druckereierzeugnisse, Datenträger aller Art, elektronische und digi-
tale Medien, Netzwerke, CD-ROM, DVD, CD-i, Offl ine- und Online-Dienste 
sowie sonstige Medien.

DATEV eG,
Paumgartnerstraße 6-14, 90429 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Star-Menü

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten und Wortver-
bindungen, graphischen Gestaltungen, Abwandlungen und Abkürzungen 
für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse und Printmedien, Hörfunk, 
Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und/
oder digitale Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offl ine-Dienste).

RAU, SCHNECK & HÜBNER
Patentanwälte Rechtsanwälte,
Königstraße 2, 90402 Nürnberg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Rätsel - Fakten - Phänomene
Deutschlands verborgene Schönheiten
Die ganze Welt der Kräuter
Mein Geburtstagsbuch 

(Name, Geburtsdatum)
Was fehlt denn meiner Pfl anze?
Die Bibel - Wahrheit oder Legende?
Nahrungsmittel mit Wunderwirkung
Die 1000 schönsten Gedichte

deutscher Sprache

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel sowie Bild-, Daten- 
und Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

HD World

HD World - Das kostenlose High Def
Magazin für Filme, Games und Hardware

HD Home

HD Home - Das kostenlose High Def
Magazin für Filme, Games und Hardware

in allen Schreibweisen national und international, allen möglichen Kombi-
nationen, Schriftarten und Darstellungsformen in allen Medien, grafi schen 
Gestaltungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Untertiteln sowie Kombina-
tionen für Printmedien, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Daten-
träger, elektronische und digitale Medien, Netzwerke, Offl ine- und Online-
Dienste sowie sonstige Online-Medien.

RAe Siller Reuter Semmler,
Karlstraße 2-4, 95028 Hof

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandant-
schaft Titelschutz in Anspruch für:

Romy

in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen und 
Schriftarten für Hörfunk und Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art, Film, elektronische und digitale Medien- und Netzwerke, insbesondere 
auch CD-Rom, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Me-
dien, Druckerzeugnisse, sowie Software-Erzeugnisse.

Schertz Bergmann Rechtsanwälte,
Kurfürstendamm 53, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

iPhone & more

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Abwandlungen und 
Schriftarten für alle Medien, insbesondere Printmedien, Ton- und Daten-
träger, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, auch CD-ROM, 
DVD, HD-DVD, Blue-Ray-Disk, Offl ine- und Onlinedienste und sonstige On-
line-Medien.

Buse Heberer Fromm Rechtsanwaälte,
Maximiliansplatz 18, 80333 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für

PiP Praktische Implantologie
und Impantatprothetik

Praktische Implantologie und
Implantatprothetik

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien, insbeson-
dere Druckschriften, elektronische Medien und Internetpublikationen.

Geirhos & Waller, Patent- und Rechtsanwälte,
Landshuter Allee 14, 80637 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

LEXBERLIN

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

OPAL Filmproduktion GmbH,
Rückertstraße 5, 10627 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für

ADAC Marinaführer

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wort- und Zeichenver-
bindungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafi schen 
Gestaltungen für alle Medien, insbesondere Bücher und Druckerzeugnisse, 
Softwareerzeugnisse einschließlich Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische Medien, einschließlich Multi-
media Anwendungen (Offl ine- und Online-Dienste), Veranstaltungen und 
Merchandising in jeglicher Form.

Rechts- und Patentanwälte KLINGER & KOLLEGEN,
Bavariaring 20, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandant-
schaft Titelschutz in Anspruch für:

Turin
Napoli
Bologna

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, 
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien 
einschließlich Multimedia Anwendungen (Online und Offl ine-Dienste).

FROMM MAURER,
Fischtorplatz 20, 55116 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

La Vista!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Wellnesser Media GmbH,
Lange Straße 60, 76530 Baden-Baden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Der verborgene Kontinent
20.000 Meilen unter dem Meer

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten für Softwareerzeugnisse, Druckereierzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, Offl ine- und Onlinedienste und sonstige Onlinemedien.

Prime Games Production GmbH & Co. KG,
Neue Weilheimer Straße 14, 73230 Kirchheim/Teck



7

Nr. 895, Woche 42, 14. Okt. 2008
       DER
TITELSCHUTZ
             ANZEIGER

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Deutscher Polizeitag
Baden-Württemberger Polizeitag
Bayrischer Polizeitag
Berliner Polizeitag
Brandenburger Polizeitag
Bremer Polizeitag
Hamburger Polizeitag
Hessischer Polizeitag
Mecklenburg-Vorpommerischer Polizeitag
Niedersächsischer Polizeitag
Nordrhein-Westfälischer Polizeitag
Rheinland-Pfälzischer Polizeitag
Saarländer Polizeitag
Sächsischer Polizeitag
Sachsen-Anhalter Polizeitag
Schleswig-Holsteiner Polizeitag
Thüringer Polizeitag

in allen Schreibweisen, möglichen Kombinationen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und allen Schriften für alle Medien, insbesondere Druck-
erzeugnisse, elektronische und digitale Medien, Softwareerzeugnisse, 
insbesondere CD-ROM, CD-I, Netzwerke wie off- und online-Dienste und 
sonstige online-Medien, TV- und Radiosendungen, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art.

ProPress Verlag,
Am Buschhof 8, 53227 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für Mandanten Titel-
schutz in Anspruch für die folgenden Titel:

Oberland, Schee is, Guad is - 
Wer, Was, Wie, Wohin

Szene Oberland - 
Wer, Was, Wie, Wohin

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Schriftarten und Zusätzen für Medien, insbesondere 
für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medien, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art, einschließlich CD-ROM, CD-I und DVD, ferner für elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich Online-Medien, 
Online- und Offl ine-Dienste sowie sonstige Mediendienstleistungen und 
Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, Multimedia-An-
wendungen, für Event-Merchandising sowie für Messen, Kongresse und 
sonstige Veranstaltungen aller Art.

WPM Werner und Partner,
Prinzregentenstraße 22, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Fachbuchjournal
Fach- und Sachliteratur für den Bucheinkauf

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dinges & Frick GmbH
Drucktechnik, Medientechnik & Verlag,
Greifstraße 4, 65199 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Der Knast - Schwerverbrecher am Limit!
Die perfekte Frau

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elektro-
nischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikationsdienstleis-
tungen, Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeugnisse 
aller Art.

Poll Straßer Ventroni Feyock Rechtsanwälte,
Oberanger 30, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

REAL ESTATE business

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Schriftarten und Zusätzen für Medien, insbesondere 
für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medien, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art, einschließlich CD-ROM, CD-I und DVD, ferner für elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich Online-Medien, 
Online- und Offl ine-Dienste sowie sonstige Mediendienstleistungen und 
Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, Multimedia-An-
wendungen, für Event-Merchandising sowie für Messen, Kongresse und 
sonstige Veranstaltungen aller Art.

Süddeutscher Verlag GmbH,
Sendlinger Straße 8, 80331 München
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Über 52.000 archivierte Titel! Recherchieren Sie kostenlos unter
www.titelschutzanzeiger.de

Unter Hinweis auf § 5, Absatz 3, MarkenG nehmen wir hiermit Titelschutz 
in Anspruch für

Hörbar
hörbar
Hör-Bar
lesbar

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische und digitale Medien einschließlich Off- und Online-Dienste 
sowie für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

ERF Deutschland e.V.,
Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar

Unter Hinweis auf § 5, Absatz 3, MarkenG nehmen wir hiermit Titelschutz 
in Anspruch für

Clipart Predigt
Clip-Art Predigt
Clipartpredigt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische und digitale Medien einschließlich Off- und Online-Dienste 
sowie für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

ERF Deutschland e.V.,
Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Weck den Millionär in dir

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

SCREEN
SCREEN - Filme · Stars · Entertainment
MOVIES and more
FILMWIRTSCHAFT
CHECK OUT!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

MOVIEMEDIA GmbH,
Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Knigge - Der Trainer für Stil und Etikette
Knigge - Der Coach für Stil und Etikette
Knigge - Der Benimm-Trainer
Knigge - Der Benimm-Coach

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen sowie 
für alle Medien, insbesondere allen elektronischen Medien einschließlich 
Multimedia-Anwendungen (Online und Offl ine-Dienste).

Bright Future GmbH,
Im Zollhafen 15-17, 50678 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

D Luxe

in allen Schreibweisen, sämtlichen Darstellungsformen, Schriftarten und 
Wortverbindungen, graphischen Gestaltungen, Abwandlungen und Abkür-
zungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse und Printmedien, 
Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische 
und/oder digitale Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (On-
line- und Offl ine-Dienste).

Rechtsanwältin Dr. Karen Rinsche,
Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Anlegen anders
Nacht der Nächte

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Event TV Fernsehproduktions GmbH,
Genthiner Straße 20, 10785 Berlin

Unter Bezugnahme auf den Titelschutz Anzeiger Nr. 891, S. 4 und Nr. 892, 
S. 6 erklären wir für unseren Mandanten, dass die Titel

Bamberg Sonntag
Bamberger Sonntag

nicht mehr beansprucht werden.

Salleck + Partner Rechtsanwälte Steuerberater,
Spardorfer Straße 26, 91054 Erlangen
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Der aktuelle new business-Report
REGIONALE 
TAGESZEITUNGEN 2008
liefert in sieben Kapiteln auf 184 
Seiten einen umfassenden Über-
blick über den Markt der regio-
nalen Tageszeitungen. Die Autoren 
aus Verlagen, Agenturen, Markt-
forschung und Verlagsdienst-
leistungsunternehmen analysieren 
die neuen Strategien der Verlage 
und deren Entwicklung zu Multi-
mediahäusern. Kreative und Medi-
aplaner resümieren über die 
Bedeutung der Zeitung und deren 
zahlreiche Kommunika-tionskanä-
le als Werbeträger. Außerdem kom-
men Werbungtreibende, Zeitungs-
designer und Vermarkter zu Wort.

REPORT

Firma Name, Vorname

Funktion Telefon/Fax

Straße Postleitzahl, Ort, Land

E-Mail

Datum, Firmenstempel, Unterschrift

Ja, ich bestelle 
Exemplare new business REPORT REGIONALE TAGESZEITUNGEN 2008

          zum Preis von je € 28,- zzgl. USt und Versand.

Jetzt bestellen!     Fax 040/60 90 09-66

New Business Verlag GmbH & Co. KG, Postfach 70 12 45, 22012 Hamburg
Fon: 040/60 90 09-65, Fax: 040/60 90 09-66, Mail: abo@new-business.de

REGIONALE TAGESZEITUNGEN

20
08

Wie Zeitungshäuser 
ihre Marken 
zukunftsfähig machen
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